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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AG Aktiengesellschaft

Art. Artikel

CEll Common Equity Tier 1 (hartes Kernkapital)

CRR Capital Requirements Reg ulation (Kapitaladäquanzverordnung)

EUR Euro

Haspa Hamburger Sparkasse

HQLA High Quality Liquid Assets (Liquide Aktiva hoher Qualitat)

k. A. keine Angabe (ohne Relevanz)

KWG Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz)

LCR Liquidity Coverage Ratio (Liquiditätsquote)

LR Leverage Ratio (Verschuldungsquote)

Mb. Millionen

SREP Supervisory Review and Evaluation Process

Ti Tier 1 (Kernkapital)
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1 Allgemeine Informationen

1.1 Allgemeine Offenlegungsanforderungen

Mit dem vorliegenden Bericht legt die Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck alle gemäß CRRjähr-
lich geforderten Informationen offen. Die im Bericht enthaltenen Angaben entsprechen je nach Anfor-
derung dem Stand des Meldestichtags zum 31.12. des Berichtsjahres bzw. dem festgestellten Jahres-
abschluss.

Die Zahlenangaben in diesem Bericht sind kaufmännisch auf Millionen EUR gerundet. Daher können
die in den Vorlagen dargestellten Summen geringfügig von den rechnerischen Summen der ausgewie-
senen Einzelwerte abweichen.

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten die allgemeinen Offenlegungsanforderungen gemäß Art.
431 und 13 CRR sowie § 26a Abs. 1 Satz 1 KWG.

LautArt. 431 CRR haben Institute die in Teil 8 der CRR (Informationen zum Eigenkapital, eingegange-
nen Risiken und Risikomanagementprozessen) genannten Informationen offenzulegen. Neben dem
Offenlegungsbericht selbst ist im Rahmen der Offenlegungspflichten die schriftliche Dokumentation
der Verfahren ein wesentlicher Bestandteil zur Erfüllung der Offenlegungsanforderungen der CRR. Der
Vorstand hat in einem formellen Verfahren festgelegt, wie die Offenlegungspflichten gemäß CRR er-

fülltwerden sollen. Es wurden interne Abläufe, Systeme und Kontrollen eingeführt, um sicherzustellen,
dass die Offenlegungen der Finanzholdinggruppe angemessen sind und mit den Anforderungen in Teil
8 der CRR im Einklang stehen. Die Sparkasse hat hierzu Vorgaben für den Offenlegungsbericht erstellt,
die die operativen Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten regeln. Hierbei hat der Gesamtvorstand fest-
gelegt, dass nach regelmäßiger Überprüfung des Verfahrens die Veröffentlichung des Offenlegungsbe-
richtes jährlich über den Internetauftritt der Sparkasse zu Lübeck AG erfolgt.

Der Gesamtvorstand bescheinigt schriftlich, dass die nach CRR vorgeschriebenen Offenlegungen im
Einklang mit den förmlichen Verfahren und internen Abläufen, Systemen und Kontrollen vorgenom-
men werden.

Neben der Übertragung der Verantwortung für die Verabschiedung formaler Richtlinien und die Ent-
wicklung interner Prozesse, Systeme und Kontrollen auf das Leitungsorgan oder die oberste Leitung
der Institute wird die schriftliche Bescheinigung über die wichtigsten Elemente der förmlichen Verfah-
ren durch ein Mitglied des Leitungsorgans oder die oberste Leitung der Institutionen gefordert. Die
schriftliche Bescheinigung ist in Kapitel 3 ”Erklärung des Vorstandes gemäß Art. 431 Abs. 3 CRR" dem
Offenlegungsbericht beigefügt.

Seite: 5 von 11



Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck

Die Offenlegung der Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck erfolgt auf lnstitutsgruppenebene. Die
Offenlegung erfolgt auf Basis des bankaufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises nach Art. 13 CRR.

Seit der am 01. November 2004 - mit Rückwirkung zum 01. Januar 2004 - vollzogenen Ausgliederung
des Bankbetriebes von der damaligen Rechtsform einer Stiftung auf eine Aktiengesellschaft wird die
Mehrheit derAktien in Höhe von 74 %von der ”Gemeinnützige Stiftung Sparkasse zu Lübeck" (firmiert

seit dem 03. Januar 2007 als ”Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck") gehalten. Die HASPA Fi-
nanzholding als Muttergesellschaft der Haspa AG ist mit 26 % am Grundkapital der Sparkasse betei-
ligt.

Verpflichtetes Unternehmen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten im Sinne des Art. 13 CRR ist in-
nerhalb der Finanzholdinggruppe die Sparkasse zu LübeckAG. Zu deren Kerngeschäftsfeldern als Kre-
ditinstitut zählen u.a. die Annahme fremder Gelder als Einlagen, Gewährung von Gelddarlehen an Pri-
vatkunden und mittelständische Unternehmen, sowie Bereitstellung und Abwicklung von Zahlungsver-
kehrssachverhalten. Handelsrecht]iche Konsolidierungspflichten bestehen nicht. Die nachgeordnete
juristische Person ist die Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck. Diese dient einzig dem Zweck,
Mittel zur Förderung bestimmter, in der Satzung definierter Zwecke, zu beschaffen. Die Stiftung dient
somit satzungsmäßig ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken.

Bei der Offenlegung ist grundsätzlich der bankaufsichtsrechtliche Konsolidierungskreis nach Art. 13
CRR zugrunde zu legen. Die GfL Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Lübeck, ist aufgrund
des Artikels 19 (1)a) CRR nicht in diesem Konsolidierungskreis enthalten. Daher werden im Folgenden
für die Sparkasse zu LübeckAG und die Stiftung die Abweichungen zwischen handelsrechtlicher und
ba nka ufsichtsrechtlicher Konsolidierung dargestellt:

Abbildung 1: Vorlage EU 113 - Beschreibung der Unterschiede zwischen den Konsolidierungskrei-
sen (nach Einzelunternehmen)
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Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung unterliegt nicht dem KGB. Es besteht keine Verpflichtung einen
hanclelsrechtlichen Konzernabschluss zu erstellen.

In den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis wurden zum 31.12.2022 insgesamt ein Kreditinstitut
- die Sparkasse zu LübeckAG - und eine gemeinnützige Stiftung - die Gemeinnützige Sparkassenstif-
tung zu Lübeck - voll konsolidiert einbezogen.

Seite: 6 von 11
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1.2 Einschränkungen der Offenlegungspflicht

Die Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck macht von den Ausnahmeregelungen gemäß Art. 432
CRR nicht Gebrauch, bestimmte nicht wesentliche oder vertrauliche Informationen bzw. Geschäftsge-
heimnisse von der Offenlegung auszunehmen.

1.3 Häufigkeit der Offenlegung

Die Sparkasse zu LübeckAG gilt gemäß Art.4 Abs. 1 Nr. 145 CRR als kleines und nicht komplexes Insti-
tut, das gemäß Art. 4 Abs. 1 nr. 148 CRR als nicht börsennotiert gilt. Demzufolge ergeben sich nach Art.
433b CRR folgende Anforderungen zurjährlicheri Offenlegung zum 31.12.2022, die in diesem Offenle-
gungsbericht erfüllt werden:

Art. 447 CRR (Angaben zu den Schlüsselparametern).

1.4 Medium der Offenlegung

Die offenzulegenden Informationen werden gemäß Art. 434 CRR auf der Homepage der Sparkasse zu
Lübeck AG im Bereich Offenlegungsbericht veröffentlicht. Alle offenzulegenden Angaben werden aus-
schließlich an dieser Stelle veröffentlicht.

2 Offenlegung von Schlüsselparametern

Die Vorlage KM1 stellt gemäß Art. 447 Buchst. a) bis g) CRR und Art. 438 Buchst. b) CRR die wesentli-
chen Kennzahlen der Finanzholdinggruppe dar. Dadurch wird es den Marktteilnehmern ermöglicht, ei-
nen Gesamtüberblick über das Institut zu erhalten. Die offengelegten Schlüsselparameter beinhalten
Informationen zu Eigenmitteln und Eigenmittelquoten, zum Gesamtrisikobetrag und Eigenmittelanfor-
derungen, zur Verschuldungsquote (LR) und Gesamtrisikopositionsmessgröße sowie zu der Liquidati-
onsdeckungsquote (LCR) und zu der strukturellen Liquiditätsquote (NSFR) der Finanzholdinggruppe
Sparkasse zu Lübeck.
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Abbildung 2: Vorlage EU KM1 - Offenlegung von Schlüsselparametern

In Mio. EUR 30.12.2022 30.12.2021

________

Verfügbare Eigenmittel (Beträge)

1 Hartes Kernkapital (CEll)
__________

306,1
__________

297,6

2 Kernkapital(T1) 310,2 301,4

3 Gesamtkapital 315,9 307,0

________

Risikogewichtete Positionsbeträge

4 Gesamtrisikobetrag
__________

2.069,1
__________

2.037,7

________

Kapitaiquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)

5 Harte Kernkapitalquote (CEll -Quote) (%)
__________

14,79
__________

14,60

6 Kernkapitalquote (%) 14,99 14,79

7 Gesamtkapitalquote (%) 15,27 15,06

________

Zusatzliche Eigenmittelanforderungen fur andere Risiken als das Risiko ei-
ner übermäßigen Verschuldung (in % des risikogewichteten Positionsbe-
trags)

EU 7a Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als
das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)

___________

k A

__________

k A

EU 7b Davon: in Form von CEll vorzuhalten (Prozentpunkte) k.A. k.A.

EU 7c Davon: in Form von Ti vorzuhalten (Prozentpunkte) k.A. k.A.

EU 7d SREP-Gesamtkapitalanforderung (%) 8,00 8,00

________

Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risi-
kogewichteten Positionsbetrags)

8 Kapitalerhaltungspuffer (%)
__________

2,50
__________

2,50

EU 8a Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken °

der Systemrisiken auf Ebene eines Mitglieclstaats (%) k A. . k A

9 Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%) 0,02 0,01

EU 9a System risi kopuffer (%) k.A. k.A.

10 Puffer für global systemrelevante Institute (%) k.A. k.A.

EU l0a Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%) k.A. k.A.

11 Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%) 2,52 2,51

EU ha Gesamtkapitalanforderungen (%) 10,52 10,51

12 Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares
CEll (%) 7 27' 7 06

_______

Verschuldungsquote

13 Gesamtrisikopositionsmessgröße
__________

3.433,4 3.034,7

14 Verschuldungsquote (%) 9,03 9,93
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________

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung
(in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)

EU 14a
________

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer über-
mäßigen Verschuldung (%)

__________

k A

__________

k A

EU 14b Davon: in Form von CEll vorzuhalten (Prozentpunkte) k.A. k.A.

EU 14c SREP-Gesamtverschuldungsquote (%) 3,00 3,11

________

Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungs-
quote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)

EU 14d Puffer bei der Verschuldungsquote (%)

___________

k.A. k.A.

EU 14e Gesamtverschuldungsquote (%) 3,00 3,11

Liquiditätsdeckungsquote

15
_______

Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewichteter
Wert -Durchschnitt) 392 3 423 2

EU 16a Mittelabflüsse -Gewichteter Gesamtwert 271,4 255,7

EU 16b Mittelzuflüsse -Gewichteter Gesamtwert 28,5 33,5

16 Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert) 242,9 222,2

17 Liquiditätsdeckungsquote (%) 162,07 191,63

Strukturelle Liquiditätsquote

18 Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt 2.524,1 2.611,1

19 Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt 2.173,0 2.193,5

20 Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%) 116,16 119,04

Die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel i.H.v. 3 15,9 Mio. EUR der Finanzholdinggruppe setzen sich aus
dem harten Kernkapital 306,1 Mio. EUR, dem zusätzlichen Kernkapital 4,1 Mio. EUR und dem Ergän-
zungskapital 5,7 Mb. EUR zusammen. Zum Berichtsstichtag erhöht sich das harte Kernkapital im Ver-
gleich zum 31.12.2021 um 8,5 Mb. EUR. Die Erhöhung ergibt sich maßgeblich aus den Zuführungen
aus dem Jahresabschluss 2021 der Sparkasse zu Lübeck AG in die Gewinnrücklagen und die Rückstel-
lungen für allgemeine Bankrisiken. Zusätzlich liegen § 340f HGB Vorsorgereserven in nennenswerter
Höhe vor, die derzeit nicht den Eigenmitteln zugerechnet sind.

Die Verschuldungsquote sinkt auf 9,03 %’ wobei der Rückgang maßgeblich auf das Auslaufen der be-
fristeten Erlaubnis der Aufsicht zurückzuführen ist, bestimmte Forderungen gegenüber Zentralbanken
in der Ermittlung der Risikomessgröße für die Verschuldungsquote unberücksichtigt zu lassen (gem.
Artikel 429a Abs. 1 n CRR). Dies diente der Entlastung der Kreditinstitute im Zuge der Corona -Pande-
mie. Parallel wurde die einzuhaltencle Verschuldungsquote von 3,00 % um den Anteil der Zentralbank-

forderungen vor Eintritt der Pandemie erhöht (3,11 %). Die Maßnahme war befristet vom 28.06.2021
bis zum 31.03.2022.
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Die Liquiditätsdeckungsquote in Höhe von 162,07 % wird als Durchschnittswert der letzten 12 Monate
offengelegt. Der Rückgang der LCR von 191,63 % zum 31.12.2021 auf 162,07 % zum 31.12.2022 ist
auf die vorzeitige Teilrückzahlung eines GLRG -/TLTRO -II I Geschäftes zu rückzufüh ren.

Die Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) 116,16% misst den Grad derfristenkongruenten Finanzie-
rung eines Instituts über einen 1 -Jahres Horizont. Bei der Ermittlung der Quote wird die verfügbare
stabile Refinanzierung (ASF) der erforderlichen stabilen Refinanzierung (RSF) gegenübergestellt. Ge-
mäß den Anforderungen der CRR ist eine Mindest-NSFR-Quote von 100 % ab 28.06.2021 jederzeit ein-
zuhalten. Der Rückgang der NSFR von 119,04 % zum 31.12.2021 auf 116,16 % zum 31.12.2022 ist im
Wesentlichen auf die anstehende Fälligkeit eines GLRG -/TLTRO -III Geschäftes in weniger als 6 Mona-
ten zurückzuführen, wodurch sie nicht mehr als verfügbare Refinanzierung angerechnet werden darf.
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3 Erklärung des Vorstandes gemäß Art. 431 Abs. 3 CRR

Hiermit bestätigen wir, dass die nach CRR vorgeschriebenen Offenlegungen im Einklang mit den förm-
lichen Verfahren und internen Abläufen, Systemen und Kontrollen vorgenommen wurden.

Lübeck, 2 a
Der Vorstand
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